
 

clearygottlieb.com 

© Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, 2022. Alle Rechte vorbehalten. 

Dieses Memorandum zu neuen rechtlichen Entwicklungen wurde als allgemeine Information für Mandanten von Cleary Gottlieb und sonstige Interessierte erstellt und stellt keine Rechtsbera-
tung für spezifische Fälle dar. 

ALERT MEMORANDUM 

Neuerungen im internationalen Zivilver-

fahren: Discovery of Documents im Rah-
men ausländischer Rechtshilfeersuchen 

und die Anerkennung ausländischer Ge-

richtsentscheidungen 

15. Dezember 2022 

Die jüngst erfolgte Umsetzung zweier Haager Überein-

kommen ins deutsche Recht soll eine wirksamere Durch-

führung von Gerichtsverfahren mit grenzüberschreitendem 

Bezug gewährleisten.  Die Umsetzungsvorschriften sollen 

Hindernisse im internationalen Zivilverfahren abbauen und 

so effektiven Rechtsschutz auch dann sicherstellen, wenn 

ein Verfahren Berührungspunkte mit mehreren Jurisdikti-

onen hat.  

Durch die Gesetzesänderungen hat der deutsche Gesetzgeber seine 

Vorbehalte gegenüber ausländischen Rechtshilfeersuchen, die auf eine sog. 

discovery of documents gerichtet sind, in weiten Teilen aufgegeben.  Nun-

mehr müssen die zuständigen Stellen in Deutschland daher auch solchen 

Rechtshilfeersuchen nachkommen.  Dies ist von besonderer Bedeutung für 

Gerichtsverfahren, die Verbindungen zu einer Rechtsordnung mit Com-

mon-Law-Hintergrund haben. 

Überdies ist die Europäische Union („EU“) kürzlich dem Haager Über-

einkommen über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Urteile in Zivil- und Handelssachen vom 2. Juli 

2019 beigetreten.  Dieses Übereinkommen schreibt unter den dort geregelten Voraussetzungen den Mitgliedstaaten 

die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen von Gerichten aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten vor, ermög-

licht es aber auch, Gerichtsentscheidungen des Gerichts eines EU-Mitgliedstaats effektiv im Ausland zu vollstre-

cken.  

Dieses Alert Memorandum umreißt zunächst die wichtigsten Eckpunkte dieser beiden Entwicklungen und fasst 

dann aus praktischer Sicht deren Auswirkungen zusammen.  

Bei Fragen zu diesem Memorandum 

wenden Sie sich bitte an Ihre Kontakt-

person in der Kanzlei oder die nach-

stehenden Verfasser. 
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Discovery of documents im Rahmen der aus-

ländischen Rechtshilfe 

Das Instrument der discovery ist aus Rechtsordnungen 

der Common-Law-Tradition nicht hinwegzudenken. 

Deutschland hingegen hat sich diesem Instrument tradi-

tionell verschlossen.   

Durch die kürzlich in Kraft getretene Änderung1 des 

Gesetzes zur Ausführung des Haager Übereinkommens 

vom 15. November 1965 über die Zustellung gerichtli-

cher und außergerichtlicher Schriftstücke im Ausland in 

Zivil- oder Handelssachen und des Übereinkommens 

vom 18. März 1970 über die Beweisaufnahme im Aus-

land in Zivil- und Handelssachen („HZÜ/HBÜ-Ausfüh-

rungsG“)2 wird die jeweils zuständige Stelle in 

Deutschland nunmehr verpflichtet, ausländischen 

Rechtshilfeersuchen auch dann nachzukommen, wenn 

sie auf eine discovery in Form der Herausgabe von Do-

kumenten gerichtet sind.  Der deutsche Gesetzgeber 

gibt damit den zuvor im HZÜ/HBÜ-AusführungsG ent-

haltenen Vorbehalt gegenüber der Bearbeitung solcher 

Ersuchen in weiten Teilen auf.  Der oft verwendete Be-

griff der pre-trial discovery ist dabei nicht dahingehend 

zu verstehen, dass er lediglich die Herausgabe von Do-

kumenten im Vorfeld eines Gerichtsverfahrens beträfe.  

Vielmehr meint der Begriff jede Dokumentenvorlage 

außerhalb einer mündlichen Gerichtsverhandlung.3  In 

diesem Beitrag wird daher der Begriff discovery ver-

wendet. 

Konkret bedeutet die Gesetzesnovelle, dass ein auslän-

disches Gericht in einem Zivilprozess nunmehr mit Er-

folgsaussicht Rechtshilfeersuchen an deutsche Gerichte 

stellen kann, um die Herausgabe bestimmter in 

Deutschland belegener Dokumente zu erreichen (wäh-

rend solche Ersuchen bislang kraft gesetzlicher Anord-

nung nicht bearbeitet wurden).  Schwerpunktmäßig be-

trifft dies Rechtshilfeersuchen aus den USA; doch auch 

infolge des Brexit und des damit einhergehenden er-

1 BGBl. 2022 I S. 959 (961).  
2 Hierzu bereits Cleary Gottlieb Alert Memorandum vom 

27. Juni 2022, S. 4 f.
3 Gesetzesbegründung, BT.-Drs. 20/1110, S. 34.

schwerten justiziellen Austauschs zwischen Deutsch-

land und dem Vereinigten Königreich wurde ein Um-

denken in diesem Bereich erforderlich.4  

Zielsetzung und Grenzen 

Die Öffnung des deutschen Zivilrechtshilfeverfahrens 

für die discovery ermöglicht effektive Rechtshilfe in 

ausländischen Verfahren und ergänzt die teilweise in 

ausländischen Gerichtsverfahren aufgrund des dortigen 

Verfahrensrechts angestrengten, aber weitaus kompli-

zierteren Herausgabeverlangen.  Allerdings unterwirft 

die Gesetzesänderung die discovery einer Reihe von 

Einschränkungen und stellt so sicher, dass grundle-

gende Prinzipien des deutschen Zivilprozessrechts 

durch solche – dem deutschen Rechtskreis fremde – 

Herausgabeverlangen nicht in Frage gestellt werden.5  

Zu diesem Zwecke ist die Bewilligung eines Rechtshil-

feersuchens an enge Voraussetzungen geknüpft.  Die 

Öffnung des § 14 HZÜ/HBÜ-AusführungsG findet 

demnach dort ihre Grenzen, wo ein Ersuchen z. B. auf 

die pauschale Herausgabe ganzer Dokumentensamm-

lungen ohne konkrete Benennung der relevanten Doku-

mente gerichtet ist.6 

Voraussetzungen 

Auch nach der Änderung des § 14 HZÜ/HBÜ-Ausfüh-

rungsG muss einem Rechtshilfeersuchen, das auf die 

Herausgabe von Dokumenten gerichtet ist, nur dann 

Folge geleistet werden, wenn  

1. die vorzulegenden Dokumente im Einzelnen

genau bezeichnet sind,

2. die vorzulegenden Dokumente für das jewei-

lige Verfahren und dessen Ausgang von unmit-

telbarer und eindeutig zu erkennender Bedeu-

tung sind,

3. die vorzulegenden Dokumente sich im Besitz

der am Verfahren beteiligten Partei befinden,

4. das Herausgabeverlangen nicht gegen wesent-

liche Grundsätze des deutschen Rechts verstößt

4 Gesetzesbegründung, BT.-Drs. 20/1110, S. 34.   
5 Gesetzesbegründung, BT.-Drs. 20/1110, S. 22, 34 f.  
6 Gesetzesbegründung, BT.-Drs. 20/1110, S. 20, 34.   

https://www.clearygottlieb.com/-/media/files/alert-memos-2022/us-discovery-in-german-arbitrations-and-state-court-litigations-after-the-us-supreme-courts-decision.pdf
https://www.clearygottlieb.com/-/media/files/alert-memos-2022/us-discovery-in-german-arbitrations-and-state-court-litigations-after-the-us-supreme-courts-decision.pdf
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(allgemeiner Ordre-Public-Vorbehalt; z. B. ge-

gen den Grundsatz des fairen Verfahrens), und 

5. soweit personenbezogene Daten in den vorzu-

legenden Dokumenten enthalten sind, die Vo-

raussetzungen nach Kapitel V der Datenschutz-

grundverordnung (DSGVO) für die Übermitt-

lung in ein Drittland erfüllt sind (dies ist insbe-

sondere dann der Fall, wenn ein Angemessen-

heitsbeschluss i. S. d. Art. 45 DSGVO vorliegt,

wie z. B. im Falle des Vereinigten Königreichs

oder der Schweiz).7

Sind die vorgenannten Voraussetzungen erfüllt, hat die 

für die Erledigung des Rechtshilfeersuchens zuständige 

Stelle in Deutschland dem Ersuchen abzuhelfen.  An-

ders als etwa im Rahmen eines Antrags auf Durchfüh-

rung einer discovery vor einem amerikanischen Gericht 

durch ein ausländisches Gericht unter Anwendung des 

amerikanischen Prozessrechts (nach 28 U.S.C. § 17828) 

findet im Rahmen eines auf die Bestimmungen des 

HZÜ/HBÜ gestützten Rechtshilfeersuchens keine Er-

messensabwägung statt.   

Eine Verweigerung der Herausgabe von Dokumenten 

kann etwa unter Darlegung von Gegenrechten nach 

Art. 11 HBÜ erfolgen, die sowohl aus der Rechtsord-

nung des Ursprungsstaates als auch aus derjenigen des 

Zielstaates stammen können.  So kann eine Herausgabe 

etwa bei Bestehen eines Zeugnisverweigerungsrechts 

eines nahen Angehörigen oder Rechtsanwalts verwei-

gert werden, aber auch im Falle eines Zeugnisverweige-

rungsrechts im Hinblick auf Geschäftsgeheimnisse 

(§ 384 Nr. 3 ZPO).

Auswirkungen und Ausblick 

Die Gesetzesänderung ist sowohl für ausländische 

Rechtssuchende als auch für potenzielle Adressaten ei-

nes entsprechenden Rechtshilfeersuchens von hoher 

Bedeutung.  

7 § 14 HZÜ/HBÜ-AusführungsG.
8 Hierzu bereits Cleary Gottlieb Alert Memorandum vom

27. Juni 2022, S. 4.

Antragsteller müssen bei der Vorbereitung präzise vor-

gehen, um die Grenzen des § 14 HZÜ/HBÜ-Ausfüh-

rungsG nicht zu überschreiten und so eine Ablehnung 

des Gesuchs zu riskieren.  Dies erfordert insbesondere 

die genaue Bezeichnung der herauszugebenden Doku-

mente.  Sind alle Voraussetzungen erfüllt, kann ein Er-

suchen nach § 14 zu einem nützlichen Instrument wer-

den: Insbesondere in grenzüberschreitenden Sachver-

halten fällt es Prozessparteien, sofern der Prozessgegner 

Dokumente nicht freiwillig herausgibt, häufig schwer, 

die zur Begründung eines Anspruchs erforderlichen Tat-

sachen unter Beweis zu stellen.  Dies kann Rechtssu-

chende mitunter aus Sorge vor der mit einem Misserfolg 

verbundenen Kostenfolge daran hindern, ein Verfahren 

überhaupt anzustrengen.  Nach dem geänderten 

HZÜ/HBÜ-AusführungsG kann es sich durchaus loh-

nen, ein solches Verfahren durchzuführen.  So kann 

etwa ein Rechtssuchender in den USA oder dem Verei-

nigten Königreich im Rahmen eines dort geführten Pro-

zesses ein Rechtshilfegesuch in die Wege leiten, um die 

Herausgabe von in Deutschland belegenen Dokumen-

ten zu erreichen.  

Für die „Adressaten“ eines solchen Gesuchs ist es dage-

gen wichtig, auf eine Pflicht zur Vorlage einer Vielzahl 

von Dokumenten vorbereitet zu sein.  Nach der neuen 

Rechtslage wird es für sie schwerer, eine solche Heraus-

gabe zu verweigern.   

Die Anerkennung ausländischer Gerichts-

entscheidungen nach dem Haager Überein-

kommen vom 2. Juli 2019 

Von ebenso großer Bedeutung für das internationale Zi-

vilverfahren ist der kürzlich erfolgte Beitritt9 der EU 

zum Haager Übereinkommen vom 2. Juli 2019 über die 

Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Ent-

scheidungen in Zivil- oder Handelssachen10 („HAVÜ“).  

Dieses schafft zwischen den unterzeichnenden Staaten 

einen einheitlichen Rechtsrahmen für die Anerkennung 

9 Beschluss (EU) 2022/1206 des Rates der Europäischen 
Union vom 12. Juli 2022, Abl. L 187/1.  

10  https://assets.hcch.net/docs/806e290e-bbd8-413d-b15e-

8e3e1bf1496d.pdf.  

https://www.clearygottlieb.com/-/media/files/alert-memos-2022/us-discovery-in-german-arbitrations-and-state-court-litigations-after-the-us-supreme-courts-decision.pdf
https://www.clearygottlieb.com/-/media/files/alert-memos-2022/us-discovery-in-german-arbitrations-and-state-court-litigations-after-the-us-supreme-courts-decision.pdf
https://assets.hcch.net/docs/806e290e-bbd8-413d-b15e-8e3e1bf1496d.pdf
https://assets.hcch.net/docs/806e290e-bbd8-413d-b15e-8e3e1bf1496d.pdf
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und Vollstreckung ausländischer Gerichtsentscheidun-

gen aus den anderen Vertragsstaaten.11  

Das Übereinkommen ist von besonderer Relevanz für 

Rechtssuchende, die in Nicht-EU-Mitgliedstaaten eine 

Entscheidung erstritten haben, sowie für Rechtssu-

chende, die eine Entscheidung in der EU erstritten ha-

ben und deren Anerkennung und Vollstreckung im 

Nicht-EU-Ausland gesichert wissen wollen.  

Bisherige Rechtslage in Deutschland und der EU 

Innerhalb der EU werden die gegenseitige Anerken-

nung und Vollstreckung von Gerichtsentscheidungen 

bereits jetzt über die Brüssel Ia-VO12 sichergestellt.  

Über das sog. Lugano-Übereinkommen13 erfolgt eine 

umfassende Anerkennung auch im Verhältnis der EU-

Mitgliedstaaten zur Schweiz und zu Norwegen und Is-

land.  

Demgegenüber gestalten sich die Anerkennung und 

Vollstreckung von Gerichtsentscheidungen aus anderen 

Nicht-EU-Ländern bislang komplizierter.  Wenn kein 

bilaterales Abkommen besteht, erfolgen Anerkennung 

und Vollstreckung bislang nur aufgrund der jeweils gel-

tenden autonomen Regeln (in Deutschland § 328 ZPO 

für die Anerkennung und § 722 f. ZPO für die Voll-

streckbarerklärung).  Dies gilt seit dem Brexit und dem 

Ende der Übergangsperiode insbesondere auch im Ver-

hältnis zum Vereinigten Königreich, das an der Aner-

kennung und Vollstreckung im Wege der Brüssel Ia-VO 

oder des Lugano-Übereinkommens nicht (mehr) teil-

nimmt.14 

11  HCCH, Outline of the Convention of 2 July 2019 on the 
Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in 
Civil or Commercial Matters, S. 1. 

12  Verordnung (EU) Nr. 1215/2012, sog. Brüssel Ia-Verord-
nung. 

13  Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und 

die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen 
in Zivil- und Handelssachen vom 21. Dezember 2007, 

ABl. L 339/3.  
14  Zu dem von der Europäischen Kommission abgelehnten 

Beitritt des Vereinigten Königreichs zum Lugano-Über-

einkommen siehe Europäische Kommission, Mitteilung 

Diese im Hinblick auf Rechtssicherheit und Einheitlich-

keit im internationalen Rechtsverkehr missliche Lage 

soll das HAVÜ überwinden. 

Das Haager Übereinkommen vom 2. Juli 2019 

Das HAVÜ sieht als Grundregel vor, dass eine durch ein 

Gericht in einem Vertragsstaat erlassene Entscheidung 

in einem anderen Vertragsstaat anerkannt und voll-

streckt werden kann (Art. 4 Abs. 1 HAVÜ).  

Das Übereinkommen entfaltet nur zwischen solchen 

Staaten Wirkung, die es ratifiziert haben.  Mit der im 

August 2022 erfolgten Hinterlegung des Ratifizierungs-

dokuments15 durch die EU – die als „Organisation der 

regionalen Wirtschaftsintegration“ (Art. 26 HAVÜ) 

dem Übereinkommen beitreten und damit sämtliche 

Mitgliedstaaten (mit Ausnahme von Dänemark) an das 

Übereinkommen binden konnte – und die Ukraine hat 

die Übergangsfrist für das Inkrafttreten des Überein-

kommens begonnen.  Zwischen den Mitgliedstaaten der 

EU und der Ukraine tritt das Übereinkommen damit 

zum 1. September 2023 in Kraft.  Ab diesem Datum ent-

faltet es demnach auch für Deutschland unmittelbare 

Wirkung.16  Bislang hat kein weiterer Staat das Abkom-

men ratifiziert (Stand: 12. Dezember 2022).  Neben den 

zuvor genannten sind fünf weitere Staaten dem Abkom-

men beigetreten (die USA, Costa Rica, Israel, Russland 

und Uruguay), die Ratifizierung steht jedoch noch aus.  

Anwendungsbereich und Einschränkungen 

Das HAVÜ gilt für Entscheidungen in Zivil- und Han-

delssachen, sofern sie nicht explizit vom Anwendungs-

bereich ausgenommen sind.  Ausgeschlossen sind zum 

Beispiel familien- und erbrechtliche, aber auch insol-

an das Europäische Parlament und den Rat vom 4. Mai 
2021, COM(2021) 222 final.  

15  Europäische Kommission, Daily News August 29, 2022, 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/de-
tail/en/mex_22_5224.  

16  Das zur Durchführung der Bestimmungen des Abkom-

mens in Deutschland erforderliche Gesetz wurde am 
11. November 2022 im Bundesgesetzblatt verkündet,

BGBl. 2022 I S. 1982.

https://assets.hcch.net/docs/36b240ac-8228-481d-a33b-3716baf4c656.pdf
https://assets.hcch.net/docs/36b240ac-8228-481d-a33b-3716baf4c656.pdf
https://assets.hcch.net/docs/36b240ac-8228-481d-a33b-3716baf4c656.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0222&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0222&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0222&from=DE
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_5224
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_5224
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venzrechtliche und wettbewerbsrechtliche Angelegen-

heiten sowie solche betreffend das geistige Eigentum. 

Ebenfalls keine Wirkung entfaltet das HAVÜ für den 

gesamten Bereich der Schiedsgerichtsbarkeit (Art. 2 

Abs. 3 HAVÜ).  Die Anerkennung (und Vollstreckba-

rerklärung) ausländischer Schiedssprüche ist für 

Deutschland maßgeblich im New Yorker Übereinkom-

men über die Anerkennung und Vollstreckung auslän-

discher Schiedssprüche vom 10. Juni 195817 geregelt 

(während die Vollstreckung ab dem Exequatur nach na-

tionalem Prozessrecht erfolgt, in Deutschland demnach 

nach §§ 704 ff. ZPO). 

Jeder Staat, der das HAVÜ unterzeichnet, kann weitere 

Rechtsgebiete aus dem Anwendungsbereich ausschlie-

ßen (Art. 18 Abs. 1 HAVÜ).  So hat etwa die EU einen 

Vorbehalt für Streitigkeiten betreffend die nicht wohn-

raumbezogene Miete oder Pacht von unbeweglichen 

Sachen erklärt.18  

Voraussetzungen der Anerkennung und Vollstre-

ckung  

Anerkennungs- und vollstreckungsfähig sind gerichtli-

che Sachentscheidungen in Zivil- und Handelssachen. 

Erfasst sind somit Urteile und Beschlüsse.  Eine wich-

tige Einschränkung ist der Ausschluss von Maßnahmen 

des einstweiligen Rechtsschutzes („einstweilige Siche-

rungsmaßnahmen“, Art. 3 Abs. 1 lit. b) HAVÜ).  

Von großer praktischer Bedeutung ist, dass das HAVÜ 

auch für die Vollstreckbarkeit gerichtlicher Vergleiche 

gilt, die von einem Gericht eines Vertragsstaats aner-

kannt oder in einem Verfahren vor einem solchen Ge-

richt geschlossen wurden, wenn sie im Ursprungsstaat 

in derselben Weise vollstreckbar sind wie eine andere 

gerichtliche Entscheidung.  Hierdurch wird eine mög-

lichst wirksame justizielle Zusammenarbeit auch dann 

sichergestellt, wenn das Verfahren durch eine Verein-

barung zwischen den Parteien beigelegt wurde.  

Im Anwendungsbereich des HAVÜ darf die Entschei-

dung eines Gerichts eines Vertragsstaats nicht auf ihre 

inhaltliche Richtigkeit überprüft werden (Verbot der 

17  BGBl. 1961 II S. 122. 
18  Art. 4 des Beschlusses (EU) 2022/1206 des Rates der Eu-

ropäischen Union vom 12. Juli 2022, Abl. L 187/3. 

révision au fond).  Grundlegende Voraussetzung für die 

Anerkennung und Vollstreckung ist lediglich, dass die 

Entscheidung im Ursprungsstaat wirksam und voll-

streckbar ist.  

Überprüft wird im Übrigen lediglich das Vorliegen ei-

nes weiteren von 13 möglichen prozessualen Umstän-

den, die eine Anerkennung rechtfertigen.  Hierbei han-

delt es sich im Wesentlichen um solche Umstände, die 

die Zuständigkeit des Gerichts des Ursprungsstaates be-

treffen.  Anerkennungsfähig ist eine Entscheidung so-

nach zum Beispiel dann, wenn die natürliche oder juris-

tische Person, gegen die sie gelten soll, zum Zeitpunkt 

des Erlasses des Urteils ihren gewöhnlichen Aufenthalt 

in dem Ursprungsstaat hatte (bei einer juristischen Per-

son ist dies der Fall, wenn sie in dem Ursprungsstaat 

gegründet wurde oder dort ihren satzungsmäßigen Sitz, 

ihre Hauptverwaltung oder -niederlassung  hat) oder 

wenn die Entscheidung eine vertragliche Verpflichtung 

betrifft und von einem Gericht in dem Staat erlassen 

wurde, in dem diese Verpflichtung erfüllt werden 

musste.  

Unberührt bleibt überdies die Möglichkeit einer Aner-

kennung nach nationalem Recht, sodass das HAVÜ die 

Möglichkeiten einer Anerkennung gegenüber der vor-

herigen Rechtslage nicht begrenzt.   

Das Verfahren der Anerkennung und Vollstreckung ei-

nes ausländischen Urteils aus einem Vertragsstaat erfor-

dert die Vorlage bestimmter Unterlagen, insbesondere 

einer vollständigen und beglaubigten Abschrift der Ent-

scheidung sowie in der Regel einer beglaubigten Über-

setzung.  

Neben diesen Dokumenten kann zusätzlich eine Erklä-

rung des Ursprungsgerichts über die Wirksamkeit und 

Vollstreckbarkeit der Entscheidung nach dem Recht des 

Ursprungsstaats vorgelegt werden, für die die Haager 

Konferenz ein Muster19 zur Verfügung stellt.  Dies er-

leichtert dem ersuchten Gericht die Prüfung der Aner-

kennungsvoraussetzungen.  

19  Explanatory Report zum HAVÜ, S. 37 ff. 

https://assets.hcch.net/docs/a1b0b0fc-95b1-4544-935b-b842534a120f.pdf
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Sind diese Voraussetzungen erfüllt, können Anerken-

nung und Vollstreckung nur in Ausnahmefällen versagt 

werden, etwa dann, wenn die Entscheidung mit einer 

Entscheidung unvereinbar ist, die von einem Gericht 

des ersuchten Staates in einem Rechtsstreit zwischen 

denselben Parteien erlassen wurde.  Eine weitere prak-

tisch bedeutsame Einschränkung ist der Ordre-Public-

Vorbehalt, der die Ablehnung der Anerkennung oder 

Vollstreckung zulässt, wenn eine solche der öffentli-

chen Ordnung des ersuchten Staates, also wesentlichen 

Grundsätzen und grundlegenden Wertvorstellungen der 

Rechtsordnung des ersuchten Staates (insbesondere 

dem Grundsatz des fairen Verfahrens oder fundamenta-

len Rechtsprinzipien), offensichtlich widerspräche.  

Sind sämtliche Voraussetzungen der Anerkennung und 

Vollstreckung erfüllt, richtet sich das Verfahren der 

Vollstreckung der Entscheidung nach dem Recht des je-

weils ersuchten Staates (Art. 13 Abs. 1 HAVÜ).   

Auswirkungen und Ausblick 

Das bevorstehende Inkrafttreten des HAVÜ in den Mit-

gliedstaaten der EU ist zu begrüßen.  Es legt die Grund-

lage dafür, dass in der EU erstrittene Gerichtsentschei-

dungen auch im Nicht-EU-Ausland auf Grundlage ein-

heitlicher Regeln anerkannt und vollstreckt werden 

können.  Gleichzeitig bietet das HAVÜ im Hinblick auf 

in Nicht-EU-Ländern erstrittene Gerichtsentscheidun-

gen Rechtssicherheit, da solche durch das HAVÜ eine 

einheitliche Anerkennung und Vollstreckung in der EU 

erreichen können. 

Diese Entwicklung ist insbesondere deshalb zu begrü-

ßen, weil nach bisheriger Rechtslage oftmals das Risiko 

besteht, dass ein Kläger, dessen erstrittenes Urteil in ei-

nem anderen Staat nicht anerkannt wird, dort erneut zur 

Durchsetzung seiner Rechte prozessieren muss.   Das 

HAVÜ gewährleistet, dass ein einmal erstrittenes Urteil 

in mehreren Jurisdiktionen anerkannt wird und als 

Grundlage für eine wirksame Vollstreckung in allen 

Vertragsstaaten dienen kann.  

Der Beitritt der EU und der Ukraine war ein erster wich-

tiger Schritt und könnte eine Signalwirkung gegenüber 

20  https://www.hcch.net/en/news-archive/details/?vare-

vent=683.  

anderen Ländern haben.  Zu einem „Gamechanger“20 

wird das HAVÜ aber erst dann, wenn eine hinreichende 

Anzahl von Staaten diesem Vorbild folgt und das Über-

einkommen ratifiziert.  Interessant ist insofern insbe-

sondere der Blick auf die weitere Entwicklung in den 

USA, wo eine Ratifizierung aktuell noch unklar er-

scheint, und auf das Vereinigte Königreich, aus dem 

bislang noch keine Signale in Richtung eines Beitritts 

zu vernehmen sind. 

… 
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